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Der Regionalverbandsdirektor

Fachdienst 60:
Zustandigkeit: Regionalentwicklung und
Planung
Vorlagen-Nr ~ 0004/2023 Vorlagen-Datum:  09.01.2023

Anderung des Flichennutzungsplans in der Landeshauptstadt Saarbriicken,
Stadtteil Alt-Saarbriicken, "Erweiterung HTW/WerderstraBe", Planbeschluss

Beratungsfolge Termin Status  Beschlussart Ergebnis

Kooperationsrat 17.02.2023 o] Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kooperationsrat beschlief3t:

e den Flachennutzungsplan im dargestellten Bereich zu andern in

,sonderbauflache - Zweckbestimmung Hochschule® statt ,Gemischte
Bauflache®
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Sachverhalt:

Die Landeshauptstadt Saarbriicken hat mit Schreiben vom 20.03.2019 die Anderung
des Flachennutzungsplans des Regionalverbandes Saarbricken flr den Bereich der
Hochschule fur Technik und Wissenschaft des Saarlandes (HTW) beantragt.
Wesentliche Teilbereiche dieses Antrages auf Anderung wurden zwischenzeitlich
bereits umgesetzt oder verworfen. Nun betreibt die Landeshauptstadt Saarblcken das
Aufstellungsverfahren fir den Bebauungsplan 113.02.47 ,HTW-Erweiterung /
WerderstralRe®. Dieser ist teilweise aus den jetzigen Darstellungen des
rechtswirksamen Flachennutzungsplanes bereits entwickelt.

Die vorliegende Anderung des Flachennutzungsplans umfasst somit jenen Teilbereich
des oben genannten Bebauungsplanes, der nicht gemall § 8 Abs.2 BauGB aus den
Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans entwickelt ist. Es handelt
sich dabei um ein ca. 1 ha grol3es Areal.

Mit der parallelen Anderung des Flachennutzungsplanes sollen nun die
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung der HTW geschaffen werden,
um die Anforderungen und den Flachenbedarf der HTW zu erflllen. Das Vorhaben
erfordert die Darstellungsanderung des Flachennutzungsplans von ,Gemischte
Bauflache® zu ,Sonderbauflache - Zweckbestimmung Hochschule®.

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der Flachennutzungsplananderung entspricht
der Abgrenzung der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m § 3 Abs. 2 BauGB. Es
wurden keine Anderungen vorgenommen.
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ZeichenerRldrung:

durch die Anderung
betroffene Darstellungen

Sonderbauflache

gemischte Bauflache

weitere ausgewahlte Darstellungen,
Kennzeichnungen oder Vermerke

n Wohnbauflache

Grinflache

Autobahn und
autobahnahnliche Stralle

Wasserflache
Elektrizitat
Leitung Fernwaerme

Leitung Abwasser



Ergebnis der Beteiligung der Offentlichkeit
Seitens der Burgerinnen und Blrger wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

Die Moglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme bestand im Zeitraum vom
25. Oktober 2022 bis einschliel3lich 25. November 2022. Die Bekanntmachung erfolgte
in der Saarbricker Zeitung vom 15. Oktober 2022 sowie auf den Internetseiten des
Regionalverbandes Saarbricken.

Ergebnis der Beteiligung der Behorden und der Trager offentlicher Belange

Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange (Beteiligung gem. § 4 Abs. 2
BauGB) wurden mit Schreiben vom 25. Oktober 2022 aufgefordert sich bis
einschlieBlich 25. November 2022 zu auf’ern. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses
wurden Stellungnahmen abgeben. Bedenken, die gegen das Planvorhaben sprechen,
wurden nicht vorgebracht (s. Anlage 2).

Link zu den Anlagen QR-Code zu den Anlagen
https://cloud.rvsbr.de/go/170223

Es wird empfohlen den Planbeschluss zu fassen.

Anlagen

Anlage 1

Begrindung und Umweltbericht zur Anderung des Flachennutzungsplans in der
Landeshauptstadt Saarbricken, Stadtteil Alt-Saarbriicken, Bereich ,Erweiterung
HTW/Werderstralie®

Anlage 2

Abwagung der Stellungnahmen zum Planentwurf aus der Beteiligung der Behorden
und sonstigen Trager oOffentlicher Belange (gem. §4 Abs.2 BauGB) sowie
Abwéagung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Offentlichkeit (gem. § 3

Abs. 2 BauGB)

4 von 4


https://cloud.rvsbr.de/go/170223

	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

